
  
 

 
                                                                                        Erfurt, 17.02.2022 
 
 
 
Festlegung durch die Stadtverwaltung der Stadt Erfurt (Garten- und Friedhofsamt) 
und den Stadtverband Erfurt der Kleingärtner e.V. 
 
sowie laut Kleingartenordnung „KGV Freundschaft am Galgenberg“ e.V. 
 
 
Beim Errichten einer neuen Laube darf kein Trinkwasseranschluss im Gebäude 
erfolgen. 
Nach § 3 Abs.2 BKleingG ist der Anschluss von Lauben an das Trinkwassernetz 
unzulässig und bedarf einer Sondergenehmigung. 
 
Eine Laube im Kleingarten ist in einfacher Ausführung zu errichten und darf nicht 
zum dauernden Wohnen geeignet sein. Innerhalb der Parzelle ist ein Trinkwasser-
anschluss am Hauptschacht (Nähe Gartentor/Gartenzaun) anzubringen. Außerdem 
ist von jedem Pächter ausreichend Regenwasser in handelsüblichen Regentonnen 
aufzufangen. 
 
 
 
Der Vorstand  
Vorsitzende 
KGV „Freundschaft am Galgenberg“ e.V. 
 
 
 
 
   

Kleingärtnerverein „Freundschaft Am Galgenberg“ e. V. 
 
Gemeinnütziger Verein des Kleingartenwesens 
Leipziger Straße, 99085 Erfurt 
E-Mail: kgv.freundschaft.am.galgenberg1@gmail.com 
Vorsitzende Martina Förster 
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